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Einfluss von Nachhaltigkeit durch das ESG-Rating auf Rating-
verfahren in Kreditinstituten 

 

1 Einführung 

Banken in Deutschland befinden sich seit vielen Jahren in einer herausfor-
dernden Situation: Rückläufige Erträge und ein hoher Kostendruck in Zei-
ten von sinkenden Zinsen und steigenden Betriebskosten in Folge von Re-
gulierungen oder auch der Covid-19 Krise führen zu einem herausfordern-
den Branchenumfeld.1 Nun stehen Kreditinstitute vor einer weiteren, neuen 
Herausforderung: Die Nachhaltigkeitsthematik über die Berücksichtigung 
von Environmental-, Social- und Governance-Risiken (ESG-Risiken).2  

Klimarisiken wurden durch das Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 in 
den Fokus der Aufmerksamkeit der Bevölkerung gerückt. Gemäß Bundes-
klimaschutzgesetz soll sich die Erderwärmung bei 1,5 Grad bis maximal 2 
Grad Celsius bewegen und bis zum Jahr 2045 sollen die Treibhausgasemis-
sionen in Deutschland auf netto Null gesenkt werden.3 Um dieses Ziel zu 
erreichen, wird eine Umstellung der Wirtschaft erforderlich werden und 
einige Wirtschaftssektoren vor Herausforderungen stellen, um unter diesen 
neuen Rahmenbedingungen wirtschaften zu können. Durch eine zuneh-
mend stärkere Präsenz des Themas der Nachhaltigkeit in Politik und Ge-
sellschaft gehen viele Akteure am Finanzmarkt bereits beim Aktivgeschäft 
                                                           
1 Vgl. Benölken, H., 2021, S. 32 ff.; Reichel, R., 2021, S. 159–167. 
2 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2019, S. 10 ff. 
3 Vgl. Bundes-Klimaschutzgesetz § 1–2, § 3 Abs. 2. 
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auf der Einzelkreditnehmerebene auf aktuelle und zu erwartende Nachhal-
tigkeitsanforderungen wie die Verringerung der Folgen des Klimawandels 
ein.4 Im Passivgeschäft ist das Thema Nachhaltigkeit bei zahlreichen An-
bietern von Finanzdienstleistern bereits thematisch berücksichtigt und hin-
terlegt.5 Für das Aktivgeschäft bietet die Einführung eines ESG-Ratings 
zukünftig eine Möglichkeit, die Implementierung des Nachhaltigkeitsge-
dankens in das Kreditgeschäft messbar und auch für Dritte ersichtlich zu 
machen.6 Dabei misst dieses ESG-Rating nicht die sonst übliche Beurtei-
lung der Bonität des Kreditnehmers durch das kreditgebende Institut7, son-
dern die Einhaltung der ESG-Kriterien.  

2 Grundzüge der Nachhaltigkeit 

Der Begriff ESG wurde im Jahr 2004 mit der Veröffentlichung des Be-
richts mit dem Titel Who Cares Wins der UN Global Compact Initiative 
offiziell geprägt.8 Einheitliche Definitionen der ESG-Kriterien sind in der 
wissenschaftlichen Literatur nicht zu finden, da die genaue Ausprägung, 
Festlegung und Gewichtung weiterhin Gegenstand einer laufenden Diskus-
sion ist.9 Im Rahmen einer notwendigen Definition der ESG-Kriterien wird 
auf die für Kreditinstitute in Deutschland zu beachtende Begriffsbestim-
mung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zurück-
gegriffen.  Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der BaFin sind Ereignisse, 
„[…] deren Eintreten tatsächlich oder potenziell erhebliche negative Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Re-
putation eines Unternehmens haben können.“10  

Die BaFin charakterisiert Nachhaltigkeitsrisiken als ESG-Risiken, die sich 
aus den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen ableiten. Das Ak-
ronym ESG steht hierbei für Environmental (Umwelt), Social (Sozial) und 
Governance (Unternehmensführung).11 Unter dem Begriff Environmental 

                                                           
4 Vgl. Reich, S., 2020, R315.  
5 Vgl. Klein, C./Moersch, M., 2021, S. 937. 
6 Vgl. Schäfer, H., 2020, S. 384 f. 
7 Vgl. Guserl, R./Pernsteiner, H., 2015, S. 324. 
8 Vgl. Billio, M., et al., 2021, S. 1427. 
9 Vgl. Aslan, A., et al., 2021, S. 11. 
10 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2019, S. 13. 
11 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2019, S. 13. 



Nachhaltigkeit durch das ESG-Rating 
_____________________________________________________________ 

 

3

werden alle Aspekte verstanden, die einen Umwelt prägenden Einfluss ha-
ben:  Themen wie der Klimawandel, die Entwaldung, die Luft- und Was-
serverschmutzung, die Landnutzung sowie der Verlust der biologischen 
Vielfalt. Somit werden für diesen Bereich die Anstrengungen eines Unter-
nehmens in Bezug auf Energieeffizienz, Treibhausgasemissionen,  
Abfall-, Wasser- und Ressourcenmanagement betrachtet und bewertet.12  

Der zweite Aspekt berücksichtigt soziale und gesellschaftliche Aspekte, 
die unter dem gleichnamigen Oberbegriff subsummiert werden: So werden 
nicht nur die Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards, der Ar-
beitssicherheit und des Gesundheitsschutzes von den Unternehmen gefor-
dert, sondern auch ethische Anforderungen, wie eine angemessene Entloh-
nung, faire Bedingungen, Diversität sowie Aus- und Weiterbildungschan-
cen der Mitarbeitenden des Unternehmens.13  

Auch Aspekte, wie die Zusammenarbeit und Rücksichtnahme auf die po-
litischen lokalen Entscheidungsträger wie zum Beispiel die Gemeinden o-
der soziale Minderheiten finden in den ESG-Kriterien Beachtung.14 Der 
dritte Aspekt beschäftigt sich mit der Ausprägung der Unternehmensfüh-
rung. Er wird auch als Corporate Governance bezeichnet. Mit diesem As-
pekt ist der Ordnungsrahmen gemeint, der für die Leitung und Überwa-
chung eines Unternehmens zuständig ist. Ziel ist es, Unternehmen so zu 
entwickeln, dass sie sowohl effizient geführt und überwacht werden sowie 
zusätzlich ihren Eigentümern (Shareholdern) und den Anspruchsgruppen 
(Stakeholdern) gerecht werden. Es besteht die Möglichkeit, dass das Ma-
nagement seinen Wissensvorsprung zu seinen Gunsten und damit zu Las-
ten der Stakeholder ausnutzt. Dies soll durch Corporate Governance ver-
hindert werden.  

Dafür können geschaffene Anreize, die Steuerung von Kompetenzen oder 
auch unternehmensinterne Überwachungsprozesse hilfreich sein. Als Um-
setzungsbeispiele sind hier angemessene Vergütungssysteme, eine Diver-
sität in Führungspositionen oder das Ermöglichen, vertrauliche Hinweise 

                                                           
12 Vgl. Billio, M. et al., 2021, S. 1427. 
13 Vgl. Grunow, H. W./Zender, C., 2020, S. 28. 
14 Vgl. ebd. 
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bei internem Fehlverhalten geben zu können (Whistle Blowing), zu nen-
nen.15 

3 Adressausfallrisiko im Kreditgeschäft 

Das Kreditgeschäft der Banken wird geprägt durch das Streben nach Ren-
tabilität, Sicherheit und Liquidität, dem sogenannten magischen Dreieck. 
Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen diesen drei Zielen des Drei-
ecks, da die gleichzeitige Erreichung aller Ziele nicht möglich ist, die Ziele 
sich in Teilen sogar ausschließen können. Wird eine optimale Kreditfinan-
zierung als Punkt in diesem Dreieck vorgestellt, so führt eine Annäherung 
zu zwei Punkten automatisch dazu, dass die Entfernung zum dritten Punkt 
ansteigt und dieser dadurch nicht mehr voll erfüllt werden kann. Trotz die-
ser Gegebenheiten alle drei Ziele zu verfolgen, beinhaltet für die Kreditge-
ber etwaige Risiken.16 Der Risikobegriff kann dahingehend definiert wer-
den, dass ein Risiko aus der „[…] Gefahr eines möglichen Verlusts, der 
sich aus der Abweichung zwischen der tatsächlichen und der gewünschten 
Entwicklung ergibt […]“17, entsteht.  

Vergibt ein Kreditinstitut ein Darlehen, vertraut es auf die Leistungsfähig-
keit und den Willen des Kreditnehmers, den Kredit ordnungsgemäß zu-
rückzuzahlen.18 Kreditrisiken werden zunächst auch als Ausfallrisiken be-
zeichnet und entstehen immer dann, wenn der Kreditnehmer die vereinbar-
ten Zinsleistungen, Tilgungsleistungen oder sonstige Kosten nicht beglei-
chen kann oder will.19  

  

                                                           
15 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2019, S. 13 f. 
16 Vgl. Müller, C., 2020, S. 94 ff. 
17 Becker, H., 2016, S. 19.  
18 Vgl. Berwanger, J., 2019, S. 106. 
19 Vgl. Becker, H., 2016, S. 21. 
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Abb. 1: Kategorisierung von Kreditrisiken (Quelle: Eigene Darstellung in 
Anlehnung an: Barthruff, C., 2014, S. 15.) 

Wie in Abbildung 1 erkennbar, können Kreditrisiken in aktive und passive 
Kreditrisiken eingeteilt werden.20 Passive Kreditrisiken können auch als 
Marktrisiken bezeichnet werden und zeigen sich in den Aspekten wie Zins-
änderungen, in der Inflation und in Wechselkursänderungen. Diese Verän-
derungen unterliegen dem Einfluss externer Faktoren und können nicht 
durch das Unternehmen selbst beeinflusst werden.21 Zu den aktiven Kre-
ditrisiken zählen das Adressausfall-, das Liquiditäts- und das Besiche-
rungsrisiko.  

Die Kombination aus Adressausfallrisiko und Liquiditätsrisiko wird zu-
sammenfassend als Bonitätsrisiko bezeichnet.22 Unter dem Bonitätsrisiko 
versteht man die Gefahr, dass sich im Rahmen der Finanzierungslaufzeit 
die Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers verschlechtern kann.23 Je länger 
die Kreditlaufzeit ist, desto höher ist die Gefahr, dass Bonitätsrisiken auf-
treten können.  

Dieses Bonitätsrisiko ist für die Kreditinstitute bei der Kreditvergabe von 
besonderer Bedeutung, da die Gefahr eines Kreditausfalls möglichst abge-
wendet, zumindest aber kalkuliert werden soll. Es wird daher versucht, auf 
Grundlage von wirtschaftlichen Unterlagen wie Jahresabschlüssen, be-
triebswirtschaftlichen Auswertungen oder Planungsrechnungen des Kre-
ditnehmers das mögliche Bonitätsrisiko zu analysieren und somit messbar 
und kalkulierbar zu machen.  

                                                           
20 Vgl. Barthruff, C., 2014, S. 14 f. 
21 Vgl. Schäfer, H., 2011, S. 18 ff. 
22 Vgl. Barthruff, C., 2014, S.14 f. 
23 Vgl. Becker, H., 2016, S. 21. 
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Unter dem Adressausfallrisiko werden explizit die negativen Folgen für 
die Gegenpartei, also den Kreditgeber, die bei einem Ausfall des Kredit-
nehmers entstehen können, zusammengefasst.24 Der Mangel an materieller 
Leistungsfähigkeit und persönlicher Zuverlässigkeit des Kreditnehmers, 
die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen, werden als 
Risiko im engeren Sinne bezeichnet. Das Risiko im weiten Sinne wird 
deutlich, wenn sich die potenzielle Fähigkeit des Schuldners, seine Zins- 
und Tilgungsleistungen zu erbringen, im Vergleich zur erwarteten Ent-
wicklung verbessert oder verschlechtert.25  

Um das Adressausfallrisiko eines Unternehmens kalkulierbar zu machen, 
muss die Kreditwürdigkeit eines Kunden grundsätzlich vor der Kredit-
vergabe überprüft werden.26 Für größere Kreditengagements von mehr als 
750.000 Euro oder mehr als 10 % des anrechenbaren Eigenkapitals des 
Kreditinstitutes ist die Verpflichtung der Überprüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse, die so genannte laufende Offenlegung des Unternehmens, 
auch während der Kreditlaufzeit vorzunehmen.27 Durch dieses engere Re-
porting sollen Veränderungen bzw. Verschlechterungen der Leistungsfä-
higkeit des Schuldners identifiziert werden, um dort gegenzusteuern. 

Auch die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) ent-
halten zahlreiche Regelungen zum Aufbau und der Prozessorganisation 
des Kreditgeschäfts. Diese gelten für alle Kreditinstitute in Deutschland 
gleichermaßen.28 Die in der MaRisk geforderte Früherkennung von Risi-
ken sowie eine Risikoklassifizierung erfolgt in der Praxis durch den Ein-
satz von Ratingsystemen.29 Unter einem Kreditrating wird die finanzielle 
Beurteilung eines Unternehmens oder eines Finanztitels durch festgelegte 
Kriterien verstanden. Die Einordnung bzw. Benotung erfolgt durch Zu-
sammenfassung der Kriterien zu einem Score.30  

Ziel eines Ratings ist die Darstellung der Bonität eines Schuldners, die sich 
in einer Ausfallwahrscheinlichkeit, in der Regel auf ein Jahr in die Zukunft 
                                                           
24 Vgl. Hartmann-Wendels, T. et al., 2019, S. 535. 
25 Vgl. Michalke, A., 2021, S. 121. 
26 Vgl. Berwanger, J. et al., 2019, S. 79. 
27 Vgl. Kreditwesengesetz § 18. 
28 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2021, S. 5 ff. 
29 Vgl. Berwanger, J. et al., 2019, S. 7 f. 
30 Vgl. Guserl, R./Pernsteiner, H., 2015, S. 444. 
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betrachtet, ergibt. Die Ratingnote bestimmt somit indirekt, welche Kredit-
kondition vom Kapitalgeber angeboten werden kann.31 Dafür müssen zahl-
reiche Informationen zu einer einzelnen Ratingnote verdichtet werden. 
Durch die Zusammenfassung komplexer Informationen der Unternehmen 
zu Ratingklassen, wird ein Vergleich der unterschiedlichen Bonitäten er-
möglicht. Die Ratingklassen werden gewöhnlich mit der Angabe der Aus-
fallwahrscheinlichkeiten verknüpft.32 

Mit Hilfe der eingereichten wirtschaftlichen Unterlagen und dem standar-
disierten Ratingverfahren versucht das Kreditinstitut die Ausfallwahr-
scheinlichkeit des Kunden einzuschätzen. Trotz der Überprüfung der Bo-
nität bleibt für das Kreditinstitut immer ein Adressausfallrisiko, welches 
nicht kalkulierbar ist. So basieren die Daten für die Kreditwürdigkeitsprü-
fung meist auf vergangenheitsbezogenen Werten und unterliegen zukünf-
tig auch externen Umwelteinflüssen, die nur eingeschränkt kalkulierbar 
sind.33 

4 Geforderte Veränderungen im Kreditrating durch die Aufsicht 

Gemäß dem Pariser Klimaabkommen sollen bis zum Jahr 2050 die Treib-
hausgasemissionen auf netto Null gesenkt werden. Deutschland hat noch 
einmal nachgeschärft und will dieses Ziel für das Jahr 2045 anstreben.34 
Damit dieses Ziel erreicht werden kann, wird eine Umstellung der Wirt-
schaft erforderlich sein, die einige Wirtschaftssektoren vor große Heraus-
forderungen stellen wird. Das Thema Nachhaltigkeit ist in der gesellschaft-
lichen Diskussion und politischen Regelungen präsent, so dass in der Folge 
auch Akteure am Finanzmarkt bereits bei der Kreditvergabe  auf diesen 
Aspekt sowie die Erreichung der damit verbundenen Klimaziele eingehen 
sollen, um somit über Finanzierungen das Kapital für den Transformati-
onsprozess der Unternehmen zur Verfügung stellen zu können.35 Zudem 

                                                           
31 Vgl. Becker, H., 2016, S. 186 f.  
32 Vgl. Berwanger, J. et al., 2019, S. 7 f. und S. 35 f. 
33 Vgl. Horsch, A./Kaltofen, D., 2020, S. 153.  
34 Vgl. Bundes-Klimaschutzgesetz § 3 Abs. 2. 
35 Vgl. Reich, S., 2020, R315. 
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sind nicht nur die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens zu berück-
sichtigen, sondern auch die Vorgaben der EU-Kommission durch den Ak-
tionsplan Finanzierung nachhaltigen Wachstums aus März 2018.36  

Ziel dieser Vorgaben ist es, Kapital von privaten und öffentlichen Investo-
ren verstärkt in nachhaltige Projekte zu lenken, um so das politisch gesetzte 
Klimaziel zu erreichen. So soll das Thema Nachhaltigkeit zukünftig auch 
in Risikomanagementsysteme der Banken eingebaut werden.37  

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) soll in diesem Zusammenhang 
prüfen, wie ESG-Risiken in das bestehende Drei-Säulen-System der Auf-
sicht integriert werden können. Dieses resultiert aus Anforderungen an das 
vorzuhaltende Eigenkapital, die Verschuldungsbegrenzung sowie die Of-
fenlegungspflichten eines Kreditinstituts.38 Aus diesem Grund hat die EBA 
einen Aktionsplan zu nachhaltigen Finanzierungen erstellt, der sich mit 
dem Zusammenführen von ESG-Risiken und dem aufsichtsrechtlichen und 
regulatorischen Rahmen beschäftigt.39 Daraufhin hat die Europäische 
Zentralbank (EZB) zu den möglichen Risiken des Klimawandels 13 zent-
rale Erwartungen veröffentlicht.40 Diese gelten als eine Art Hilfestellung 
für die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben der EBA und waren 
bis 30.06.2021 noch für kein Kreditinstitut verpflichtend.41  

Die EZB weist in dem Leitfaden auf die Implementierung der Klima- und 
Umweltrisiken in die gesamte Geschäftsstrategie hin und gibt Hinweise für 
den Einsatz von geeigneten Risikobestimmungsfaktoren. Es wird heraus-
gestellt, dass die Risiken über kurz,- mittel- und langfristige Sicht zu be-
rücksichtigen sind und nicht nur zum Zeitpunkt der Kreditvergabe.42 Alle 
vorangegangenen Rahmenbedingungen wurden durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit Hilfe eines Merkblattes zum 
Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken zusammengefasst und ergänzt. Durch 
die Veröffentlichung des BaFin-Merkblattes wird der Finanzsektor vor 
eine neue Aufgabe gestellt. Die Aufsicht erwartet eine Auseinandersetzung 
                                                           
36 Vgl. Europäische Kommission, 2018, S. 1 ff. 
37 Vgl. Duscha, M./Winkler, E., 2018, S. 4. 
38 Vgl. Zirkler, B., 2021, S. 60. 
39 Vgl. European Banking Authority, 2019, S. 3 ff. 
40 Vgl. Europäische Zentralbank, 2020, S. 16 ff. 
41 Vgl. European Banking Authority, 2020, S. 11. 
42 Vgl. Europäische Zentralbank, 2020, S. 10 ff. 
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der Banken mit den ESG-Risiken. Anhand der Regelungen des Merkblatts 
zeigt sich, dass die BaFin das Thema Nachhaltigkeit und Klimarisiko in 
den Fokus rückt und dies auch aufsichtsrechtliche Vorschriften nach sich 
ziehen könnte.43 

Die BaFin empfiehlt die Hinweise des Merkblattes schon jetzt in die haus-
eigenen Mindestanforderungen an das Risikomanagement zu integrieren 
oder zu ergänzen.44  

Seit dem 30.06.2021 gilt ein Aktionsplan der EBA als rechtsverbindlich 
für das Kreditneugeschäft von Kreditinstituten, die der Aufsicht der EZB 
unterliegen. Nach Ablauf eines Kalenderjahres gilt die Verpflichtung eben-
falls für das neu verhandelte Bestandsgeschäft und bis zum 30.06.2024 sol-
len die Regelung dann für das gesamte Bestandsgeschäft Gültigkeit entfal-
ten. Die Umsetzung erfolgt nach dem Proportionalitätsprinzip: So soll die 
Komplexität der Anforderungen entsprechend an die Größe der Kreditin-
stitute angepasst werden.45 Für alle kleinen bis mittleren Kreditinstitute, 
die nationaler Aufsicht unterliegen, ist die Einführung erst nach Umset-
zung der Leitlinien in das Landesrecht verbindlich.46  

Das Thema der Nachhaltigkeitsrisiken ist sowohl für Banken als auch für 
die BaFin selbst ein weitgehend neues Themenfeld. Durch die breit ge-
streuten Kreditportfolien in allen Branchen wird jedes Kreditinstitut mit 
dem Thema der Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert sein. Die wohl größte 
Herausforderung wird darin bestehen, die vielen Faktoren über künftige 
Klima- und Politikszenarien messbar und somit auch steuerbar zu ma-
chen.47  

Dafür benennt die BaFin das ESG-Rating als mögliche Variante für die 
Quantifizierung von Nachhaltigkeitsrisiken. Wie genau ein solches ESG-
Rating aufgebaut werden soll, wird jedoch bislang noch nicht genauer be-
nannt. Dies führt dazu, dass jedes Kreditinstitut bzw. jede Institutsgruppe 

                                                           
43 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2019, S. 10 ff. 
44 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2019, S.10 ff. 
45 Vgl. European Banking Authority, 2020, S. 10 f. 
46 Vgl. Roegele, E., 2021, S. 542. 
47 Vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 2019, S. 11. 
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eine eigene Herangehensweise entwickeln muss, die eine Vergleichbarkeit 
der verschiedenen ESG-Ratings einschränken könnte.48  

Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) hat beispielsweise 
für die Sparkassen Kriterien für ein eigenes ESG-Rating entwickelt. Das 
für Sparkassen zu verwendende ESG-Rating, der so genannte S-ESG-
Score, bestimmt Nachhaltigkeitsrisiken auf Branchenebene. Es wurden 
insgesamt zehn Indikatoren selektiert, die den Bereichen Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung zuzuordnen sind. Anhand dieser Merkmale gibt 
der Score eine durchschnittliche Beeinflussung der Unternehmen innerhalb 
einer Branche durch Nachhaltigkeitsrisiken an. Der S-ESG-Score ermög-
licht Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Branchen und ist für alle 
Wirtschaftszweige im gleichen Maße nutzbar. Für alle 1810 Wirtschafs-
zweige wird hierfür ein Score zwischen 0 und 100 ermittelt. Anschließend 
wird der ermittelte Score einem Notenspektrum von A bis E zugeordnet.49  

5 Auswirkungen von ESG-Ratings auf Kreditinstitute  

Die Bafin erwartet eine intensivere Auseinandersetzung der Kreditinstitute 
mit den ESG-Risiken. Die Nutzung von ESG-Ratings im Kreditrating von 
Banken und Sparkassen beinhaltet zum aktuellen Zeitpunkt sowohl Vor- 
als auch Nachteile. 

Durch die Nutzung eines Nachhaltigkeitsratings kann es zu einem Reputa-
tionsvorteil bei den Kreditinstituten kommen, aus dem sich auch ein Mar-
keting-Effekt ergeben kann, der in der Folge ebenfalls zu einem Zuwachs 
an neuen Privatkunden oder Firmenkunden führen könnte. Weiterhin führt 
eine ESG-Bewertung eines Firmenkunden zu einer besseren Offenlegung 
gegenüber dem finanzierenden Institut und es können Risiken identifiziert 
werden, die in einem Kreditrating bislang normalerweise nicht erkannt 
werden. Darüber hinaus erfolgt eine Anpassung an den gesellschaftlichen 
Wandel zu mehr Nachhaltigkeit sowie der Übernahme einer gesellschaft-
lichen Verantwortung durch das jeweilige Kreditinstitut. Zusätzlich ist eine 

                                                           
48 Vgl. ebd., S. 26 ff. 
49 Vgl. Hauschild, S./Göllner, I., 2021, o. S. 
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geringere Unterlegung mit Eigenkapital für Kredite, die einer Nachhaltig-
keitsprüfung unterliegen, erforderlich.50 Eine geringere Eigenkapitalunter-
legung ist für Kreditinstitute grundsätzlich vorteilhaft in Bezug auf Poten-
zial und Ertrag des Kreditbuchs. 

Andererseits können durch eine ESG-Bewertung der Firmenkunden im 
Kreditrating auch Nachteile entstehen. Eine individuelle ESG-Bewertung 
eines Firmenkunden führt zu einem Mehraufwand und folglich auch zu 
höheren Kosten. Das zentrale Problem besteht zurzeit jedoch in den noch 
vagen Angaben der BaFin, wie ein ESG-Rating ausgestaltet sein soll. Die 
Gewichtungen der einzelnen Kriterien innerhalb des ESG-Ratings sind 
ebenfalls noch nicht finalisiert.  

Auch die Einflussnahme des Ergebnisses des ESG-Ratings auf das klassi-
sche Kreditrating in Bezug auf die erwartete Ausfallwahrscheinlichkeit 
wurde bisher noch nicht fixiert. Dies führt aktuell durchaus zu Unsicher-
heiten bei den Banken und Sparkassen, die eine genaue Umsetzung noch 
nicht vornehmen können, da wesentliche Ausführungen und Hinweise zum 
Vorgehen fehlen.  

Dies führt bei zahlreichen Kreditinstituten aktuell eher zu einer zurückhal-
tenden Berücksichtigung des Themas, da eine zu offensive Herangehens-
weise an die Thematik eines ESG-Ratings das betroffene Kreditinstitut ge-
genüber der Konkurrenz schlechter stellen könnte, wenn beispielsweise ein 
Malus in der Kundenkondition aufgrund von identifizierten ESG-Risiken 
besteht, der aber vom Wettbewerb nicht nachvollzogen wird. Zudem ist die 
Möglichkeit aus Erfahrungen anderer Banken oder Sparkassen zu lernen, 
momentan noch nicht möglich, da aktuell alle Institute sich dem Thema 
Nachhaltigkeit im Rating nur vorsichtig nähern. 

6 Fazit  

ESG-Ratings können Kreditinstituten die Möglichkeit bieten, das Thema 
der Nachhaltigkeit in das Aktivgeschäft zu implementieren. ESG definiert 
sich aus der Begriffsbestimmung der BaFin und wird mit der Bezeichnung 
Umwelt, Sozial und Unternehmensführung übersetzt.  

                                                           
50 Vgl. Capital Requirement Regulation II Artikel 501a Abs. 1o. 
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Vergibt ein Kreditinstitut ein Darlehen, so vertraut es auf die Leistungsfä-
higkeit und den Willen des Kreditnehmers, den Kreditbetrag ordnungsge-
mäß zurückzuzahlen. Kommt der Kreditnehmer diesem nicht nach, so ent-
steht ein Ausfallrisiko, welches auf Grundlage von wirtschaftlichen Unter-
lagen versucht wird, messbar und kalkulierbar zu machen. Ein Ratingver-
fahren stellt dabei die Bonität eines Schuldners dar, die sich in einer Aus-
fallwahrscheinlichkeit auf ein Jahr in die Zukunft betrachtet, ergibt. 

Die Bankenaufsicht erwartet nun aber von den Kreditinstituten eine zusätz-
liche Auseinandersetzung mit möglichen Klima- und Umweltrisiken und 
benennt ein ESG-Rating als mögliche Variante zur Quantifizierung dieser 
Nachhaltigkeitsrisiken. Wie ein solches Rating konkret aufgebaut werden 
soll, wird durch die Aufsicht bislang noch nicht genauer definiert. Somit 
ist aktuell noch keine belastbare Aussage über den Einfluss eines ESG-
Ratings auf das klassische Ratingverfahren in Kreditinstituten möglich. 
Durch die noch fehlende gesetzliche und aufsichtsrechtliche Fixierung sind 
sowohl die Anforderungen an das ESG-Rating selbst als auch das Gewicht 
der Einflussnahme auf das Kreditrating noch nicht finalisiert.  

Dass diese Fragestellung in der Zukunft jedoch nicht nur eine aufsichts-
rechtliche Relevanz entwickeln wird, ist bereits heute absehbar. Banken 
und Sparkassen in Deutschland sollten sich daher bereits jetzt thematisch 
aufstellen und die internen Diskussionen in Bezug auf das ESG-Rating 
vornehmen. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat hier beispiels-
weise eine erste Leitlinie für die Sparkassen entwickelt und somit eine be-
lastbare Orientierungshilfe in Bezug auf die Thematik gegeben. 
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